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Merkblatt 

Konformitätserklärungen für Lebensmittelbedarfsgegen-

stände – Welche Materialien benötigen eine Konformitäts-

erklärung (KE)? 
 

 

 

 

Für folgende Materialien besteht eine formelle und inhaltliche Vorgabe für die KE: 

 

Kunststoff 

Gemäß Art. 4 Buchstabe e der VO (EU) Nr. 10/2011 dür-

fen Materialien und Gegenstände aus Kunststoff nur in 

den Verkehr gebracht w erden, w enn sie den Anfor- 

derungen an die Zusammensetzung und die KE gemäß 

den Kapiteln II, III und IV der VO (EU) Nr. 10/2011 ent-

sprechen. 

 

Aktive und intelligente Materialien 

Nach Art. 4 Buchstabe f der VO (EG) Nr. 450/2009 dür-

fen aktive und intelligente Materialien und Gegenstände 

nur in Verkehr gebracht w erden, w enn sie die Anfor- 

derungen der Kapitel III und IV der VO (EG) 

Nr. 450/2009 in Bezug auf Kennzeichnung und KE erfül-

len. 

 

Epoxyderivate 

Gemäß Art. 5 der VO (EG) Nr. 1895/2005 und §10 

Abs.2 a der Bedarfsgegenständeverordnung ist Materia-

lien und Gegenständen, die BADGE und seine Derivate 

enthalten, eine schriftliche Erklärung gemäß Art. 16 der 

VO (EG) Nr. 1935/2004 beizufügen. 

 

Recycelte Kunststoffe 

Artikel 12 der VO (EG) Nr. 282/2008 schreibt vor, dass 

die KE für Materialien und Gegenstände aus recyceltem 

Kunststoff neben den Angaben gemäß Art. 15 der VO 

(EU) Nr. 10/2001 auch die in Anhang I Teil A der VO 

(EG) Nr. 282/2008 genannten Angaben enthält. 

 

Zellglasfolie und Keramik 

Nach § 10 Abs. 1 a der Bedarfsgegenständeverordnung 

dürfen Lebensmittelbedarfsgegenstände aus Zellglasfolie 

gew erbsmäßig nur in den Verkehr gebracht w erden, 

w enn eine schriftliche Erklärung in deutscher Sprache 

vorliegt, in der bescheinigt w ird, dass sie den Anforde-

rungen dieser Verordnung und der Verordnung (EG) 

Nr. 1935/2004 entsprechen. Gemäß § 10 Abs. 2 gilt 

Abs. 1 a entsprechend für Lebensmittelbedarfsgegen-

stände aus Keramik. 

 

Bisphenol A in Lacken und Beschichtungen 

Gemäß Art. 4 i.V.m. Anhang I der VO (EU) Nr. 2018/213 

müssen Unternehmer gew ährleisten, dass auf allen Her-

stellungs-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen außer auf 

der Einzelhandelsstufe eine schriftliche KE verfügbar ist, 

die die Angaben gemäß Anhang I dieser VO enthält. 

 

Metalle 

Gemäß Kapitel 4 der Guidelines on Metals and Alloys 

des Europarats sollten Materialien und Gegenstände aus 

Metall und Legierungen eine KE beigefügt w erden. Wir 

w eisen darauf hin, dass es sich um eine Empfehlung 

handelt und somit nicht rechtsverbindlich ist. Daher ist 

damit auch kein Verkehrsverbot verbunden. 
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Für folgende Materialien müssen die allgemeinen Anforderungen eingehalten werden: 

 

Weitere Materialien 

Für Gegenstände aus anderen Materialien als den o.g., 

gibt es keine spezif ischen Regelungen zur KE. Grund-

sätzlich gelten jedoch Art. 3 der VO (EG) Nr. 1935/2004 

und die Vorgaben der VO (EG) Nr. 2023/2006 (GMP-

VO). Materialien und Gegenstände sind nach guter Her-

stellungspraxis so herzustellen, dass sie unter den nor-

malen oder vorhersehbaren Verw endungsbedingungen 

keine Bestandteile auf Lebensmittel abgeben, die geeig-

net sind, die menschliche Gesundheit zu gefährden oder 

eine unvertretbare Veränderung der Zusammensetzung 

der Lebensmittel herbeizuführen oder eine Beeinträchti-

gung der organoleptischen Eigenschaften (Geruch, Ge-

schmack und Aussehen) der Lebensmittel herbeizufüh-

ren. Die GMP-VO legt fest, dass für Materialien und Ge-

genstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in 

Berührung zu kommen oder bereits mit Lebensmitteln in 

Berührung sind, die Regeln für die gute Herstellungspra-

xis (Good Manufacturing Practice, GMP) gelten. Somit 

w ird festgelegt, dass der Herstellungsprozess einem 

Qualitätsmanagement unterliegt. Die Dokumentation der 

GMP und des Qualitätsmanagements ist gemäß VO 

Nr. 2023/2006 verpflichtend und kann im Zw eifelsfall 

zum Nachw eis der Konformität herangezogen w erden. 

Zusätzlich zu diesen allgemeinen Anforderungen sollten 

für die w eiteren genannten Materialien, die Empfehlun-

gen des Bundesinstituts für Risikobew ertung (BfR) be-

rücksichtigt w erden. Diese sind keine Rechtsnormen. Sie 

stellen aber den derzeitigen Stand von Wissenschaft und 

Technik für die Bedingungen dar, unter denen Bedarfs-

gegenstände aus hochpolymeren Stoffen im Hinblick auf 

ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit den Anforderun-

gen des § 31 Abs. 1 des LFGB, sow ie Art. 3 Abs.1 a der 

VO (EG) Nr. 1935/2004 entsprechen. 

 

Papier 

BfR-Empfehlungen: 

XXXVI: Papiere, Kartons und Pappen für den Lebensmit-

telkontakt 

XXXVI/1: Koch- und Heißfilterpapiere und Filterschichten 

XXXVI/2. Papiere, Kartons und Pappen für Backzw ecke 

XXXVI/3. Saugeinlagen auf Basis von Cellulosefasern für 

die Verpackung von Lebensmitteln 

 

Silikon 

BfR-Empfehlung XV: Silicone 

 

Gummi 

BfR-Empfehlung XXI: Bedarfsgegenstände auf Basis von 

Natur- und Synthesekautschuk 

XXI/1: Bedarfsgegenstände aus Natur- und Synthese-

kautschuk im Lebensmittelkontakt 

XXI/2. Spezielle Bedarfsgegenstände aus Natur- und 

Synthesekautschuk sow ie aus Latices aus Natur- und 

Synthesekautschuk (ehemals Sonderkategor ie) 

 

 

 

 

 

Info:  

Insgesamt gibt es 41 Empfehlungen des BfR für ver-

schiedene Materialien, abrufbar unter 

https://bfr.ble.de/kse/faces/DBEmpfehlung.jsp . 

 

Rechtliche Grundlagen: 

 Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments 

und des Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu be-

stimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und 

zur Auf hebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG 

v om 27. Oktober 2004  

 

 Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission v om 14. Januar 

2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststof f , die 

dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen  

 Verordnung (EG) Nr. 450/2009 der Kommission v om 29. Mai 

2009 über aktiv e und intelligente Materialien und Gegenstände, 

die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kom-

men  

 Verordnung (EG) Nr. 1895/2005 der Kommission v om 18. No-

v ember 2005 über die Beschränkung der Verwendung bestimm-

ter Epoxy deriv ate in Materialien und Gegenständen, die dazu 

bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen 

https://bfr.ble.de/kse/faces/DBEmpfehlung.jsp
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 Verordnung (EG) Nr. 282/2008 der Kommission v om 27. März 

2008 über Materialien und Gegenstände aus recy celtem Kunst-

stof f , die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu 

kommen 

 Bedarf sgegenständev erordnung in der Fassung der Bekannt-

machung v om 23. Dezember 1997 

 Verordnung (EU) Nr. 2018/213 der Kommission v om 12. Feb-

ruar 2018 über die Verwendung v on Bisphenol A in Lacken und 

Beschichtungen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in 

Berührung zu kommen, und zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 10/2011 hinsichtlich der Verwendung dieses Stof f es in Le-

bensmittelkontaktmaterialien aus Kunststof f  

 Metals and alloy s used in f ood contact materials and articles, A 

practical guide f or manuf acturers and regulators prepared by  

the Committee of  Experts on Packaging Materials f or Food and 

Pharmaceutical Products (P-SC-EMB), abruf bar unter 

https://www.edqm.eu/medias/f ichiers/list_of _contents_met-

als_and_alloy s_1st_edition.pdf   

 Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 der Kommission v om 22. De-

zember 2006 über gute Herstellungspraxis f ür Materialien und 

Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Be-

rührung zu kommen  

 

 Die aktuellsten Versionen der o.g. Verordnungen können 

z.B. unter https://eur-lex.europa.eu/homepage.html abgeru-

fen werden.  

 Bf R-Empf ehlungen zu Materialien f ür den Lebensmittelkontakt , 

abruf bar unter http://www.bf r.bund.de/de/bf r_empf ehlun-

gen_zu_materialien_f uer_den_lebensmittelkontakt-447.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart 

Schaf landstr. 3/2 + 3/3 

70736 Fellbach 

Tel.: 0711 / 3426-1234, Fax: 0711 / 58 81 76 

EMail: poststelle@cv uas.bwl.de  

Internet: https://www.cv ua-stuttgart.de 
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